
Patentanmeldung

Formular
Anmelder
Text aus Ansprüchen 
und Beschreibung
Zeichnung
Erfinderbenennung
Gebühren

Prüfungsantrag

Antrag auf sachliche Prüfung 
der Erfindung   ( Neuheit, 
erfinderische Tätigkeit etc.)
Gebühr

Recherchenergebnis

Relevante Dokumente 
aus Stand der Technik

Prüfungsbescheid

Stellungnahme Prüfer
Fristsetzung an Anmelder
oft mehrere Bescheide 
und Antworten, ggfs.
Änderungen der Ansprüche

Formalprüfung DPMA

Formvorschriften der Anmeldung

Gebührenzahlung

Klassifikation der Erfindung

Offensichtliche Hindernisse 

einer Patentierung

Mängelbescheid wenn nötig

Recherche

Patentprüfer sucht nach 
Stand der Technik, 
i.d.R. Patentdokumente

Prüfungsverfahren

Patentprüfer prüft insbesondere 
Neuheit und Erfindungshöhe

Dauer:  einige Monate bis Jahre
Antrag spätestens 7 Jahre 
nach Anmeldung

Patenterteilung und 
Veröffentlichung des Patents

Text und Zeichnung aus 
Prüfungsverfahren
Frist für Einspruch gegen 
Patenerteilung:  3 Monate

Zurückweisung Einspruch
Widerruf Patent oder
Aufrechterhaltung Patent 
in geändertem Umfang

Einspruch durch Dritten

Einspruchsgründe z.B.:
- mangelnde Neuheit
- Naheliegen für Fachmann

Zustellung 
des Einspruchs
Stellungnahme 
Patentinhaber

D
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Spätestens
7 Jahre ab 

Anmeldung 

18 Monate 

ca. 6 – 10 Monate 

Offenlegung
Veröffentlichung 
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 Anmelder Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) Dritte


